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Landesmeisterschaft Wien – Niederösterreich 

 
am 9. und 10. November 2024 

 

Veranstaltungsort: ÖGV Bad Vöslau, Vereinsgelände, 2540 Bad Vöslau  
 
Bewerbe: IGP 1-2 (B/C), IGP 3 (A/B/C), IBGH 1-3, Stöbern 1-3 
  
Leistungsrichter: Elisabeth Hebenstreit (Sparte A und Stöbern) 
 Regina Bregenzer (Sparte B), Erich Ballmüller (Sparte B und C) 
 
Schutzhelfer: Jiri Bravenec, Manuel Rebel 
 
Fährtenleger: Johann Nemeth, Franz Stutter 
     
Turnierleitung:  Wilhelm Kerschbaum, +43 650 633 13 68 
 

Meldung: www.oegv.at (Onlinemeldung) oder mittels E-Mail kontakt@oegv-badvoeslau.at  
 

Meldegebühr:  IGP € 30,00, IBGH und Stöbern € 25,00 pro Hund.  Die Startgebühr muss bis 
spätestens 28. Oktober 2024 auf dem Konto der Wr. Neustädter Sparkasse, BIC 
WINSATWNXXX, IBAN:AT77 20267030 0000 2455, eingelangt sein.  

 

Meldeschluss: 25. Oktober 2024 (keine Nachmeldungen möglich!) 
 
Trainingsmöglichkeiten: Sparte B und Stöbern 2.11.2024 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

Weitere Informationen sowie Wegbeschreibung sind auf der Homepage www.oegv-badvoeslau.at abrufbar. 
 

Das Team des ÖGV Bad Vöslau freut sich auf Euer Kommen und wünscht viel Erfolg. 
Informationen: 
 Durchführung der Veranstaltung nach der geltenden Prüfungsordnung 
 Leistungsheft und Impfpass nicht vergessen 
 Bei Nichtantritt wird die einbezahlte Startgebühr nicht refundiert 
 Hitzige Hündinnen sind zu melden 
 Sollten bei der Veranstaltung Kamerateams oder Fotografen Aufnahmen von Teilnehmern machen, so stimmt der Starter mit 

seiner Meldung zum Turnier einer Veröffentlichung, welcher Art auch immer, unwiderruflich zu. Im Falle einer Veröffentlichung 
steht es dem Starter nicht zu Lizenzen zu verrechnen oder sonstige Forderungen und Ersatzansprüche zu stellen. 

 Videoaufnahmen können nicht zur Beweisführung herangezogen werden 
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